
Welterbestadt Quedlinburg
Der Oberbürgermeister

Einreichende Fraktion:
Erarbeitet durch: Herr Michael Busch gez. M. Busch

Erforderliche
Mitzeichnungen:

1 Finanzen
2.4 Kommunales, Meldewesen,
Standesamt
3 Kultur und Soziales
4 Bauen
5 Innere Verwaltung

gez. Frommert 18/08/15
gez. M. Busch

gez. i.V. Krömer 19.8.15
gez. Th. Malnati
gez. Goldbeck 26.08.15

Verantwortlicher
Fachbereich:

2 Recht und Ordnung gez. W. Scheller 18/08/15

Oberbürgermeister Frank Ruch gez. F. Ruch

Beschlussvorlage

Vorlage Nr.: BV-StRQ/032/15

öffentlich

Satzung der Welterbestadt Quedlinburg zur Änderung des Ortsrechts
auf Grund des Inkrafttretens des Kommunalverfassungsgesetzes des
Landes Sachsen-Anhalt

Erstellungsdatum: 18.08.2015

Beratungsfolge:

Datum der Sitzung Gremium

30.09.2015 Haupt- und Finanzausschuss Quedlinburg Vorberatung
08.10.2015 Stadtrat Quedlinburg Entscheidung

Beschluss:

Der Stadtrat beschließt die Satzung der Welterbestadt Quedlinburg zur Änderung des Ortsrechts auf
Grund des Inkrafttretens des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt
(Kommunalverfassungsgesetz – KVG LSA) gemäß beiliegendem Satzungsentwurf.



Sachverhalt:

Auf Grund der Ablösung der Gemeindeordnung des Landes Sachsen-Anhalt durch das Inkrafttreten
des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt vom 17.06.2014 wird das
bestehende Ortsrecht der Welterbestadt Quedlinburg durch die als Anlage beigefügte Artikelsatzung in
Bezug auf die Verweise bzw. Rückgriffe auf die Rechtsgrundlagen entsprechend angepasst.

Finanzielle Auswirkungen

 Ja  Nein

Veranschlagung im laufenden Haushaltsjahr

 Ja  Nein

Pflichtaufgaben 

freiwillige Aufgaben 

 Ergebnisplan

BUst

EUR    

 Finanzplan

BUst 

EUR        

Gesamtkosten
der Maßnahmen
(Anschaffungs-/
Herstellungskosten)

EUR      

Jährliche
Folgekosten/
Folgelasten

keine

EUR    

Gesamtfinanzierung

Eigenanteil

EUR    

Gesamtfinanzierung

Erträge/Einzahlungen
(Zuschüsse, Beiträge
etc.)

EUR        
Verpflichtungs-ermächtigu
ngen

 Ja  Nein

Jahr
EUR

Jahr
EUR

Jahr
EUR

Folgejahre
Jahr
EUR

Jahr
EUR

Jahr
EUR

Anlagen:

Entwurf der Satzung der Welterbestadt Quedlinburg zur Änderung des Ortsrechts auf Grund des
Inkrafttretens des Kommunalverfassungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt
(Kommunalverfassungsgesetz – KVG LSA)


